
Ein Fremder stellte An-
fang März 2008 einen
Asylantrag und wurde

in die Grundversorgung des
Bundes aufgenommen. Mitte
Juli 2008 kam es bei der Be-
treuungsstelle Ost zu einem
Raufhandel zwischen Asyl-
werbern verschiedener Eth-
nien; an diesem Tag gab es
eine weitere Auseinanderset-
zung im Bereich des Lokal-
bahnhofs Traiskirchen. 

Der Anzeige der Polizei-
inspektion (PI) Traiskirchen
zufolge wurde der Beru-
fungswerber als Beteiligter
am Raufhandel bei der Be-
treuungsstelle identifiziert.
Im Zusammenhang mit dem
Vorfall beim Lokalbahnhof
wurde der Berufungswerber
von einem Zeugen beschul-
digt, auf ihn eingeschlagen
zu haben. 

Mit Mandatsbescheid ent-
zog daraufhin die Erstbehör-
de, das Bundesasylamt
(BAA) dem Berufungswer-
ber die Leistungen nach dem
Grundversorgungsgesetz des
Bundes (GVG-Bund). In sei-
ner dagegen erhobenen Vor-
stellung hielt der Berufungs-
werber fest, selber angegrif-
fen und geschlagen worden
zu sein – er sei damit Opfer
und nicht Täter. Dem BAA
gegenüber hielt er fest, über
eine Auseinandersetzung bei
der Betreuungsstelle infor-
miert worden zu sein. Er sei
hingegangen, um den Streit
zu schlichten. Als er zurück-
gehen wollte, sei er selbst
angegriffen worden. Bei der
Schlägerei habe er sich le-
diglich verteidigt.

Über Vorhalt, dass er be-
schuldigt worden sei, auf
den Zeugen eingeschlagen
zu haben, hielt der Beru-
fungswerber fest, dass er den
Zeugen „nur leicht“ geschla-
gen habe, und dies nicht mit

der Faust, sondern mit der
flachen Hand. Er habe den
Streit schlichten wollen, sei
jedoch in weiterer Folge
„hineingerissen“ worden und
habe sich selbst verteidigt.
Bei der Schlägerei sei es
dann nicht mehr möglich ge-
wesen zu unterscheiden, wer
angefangen habe. In der Ver-
handlung schilderte der Be-
rufungswerber unter ande-
rem, dass er beim Bahnhof
dem Zeugen nur auf die
Schulter geklopft habe. Mit
den unterschiedlichen Schil-
derungen in seinen bisheri-
gen Schriftsätzen bzw. Aus-
sagen konfrontiert, gab der
Berufungswerber an, dass er
mit dem Schlagen des Zeu-
gen „mit der flachen Hand“
eigentlich ein „Schulterklop-
fen“ gemeint habe.

Würdigung durch den
UVS. In seiner Beurteilung
zu den Berufungsgründen
stellte der UVS NÖ (Be-
scheid vom 13.1.2009, Senat
– AB-08-2047) auf Grund
des vorliegenden Sachver-
halts, der Aktenlage und der
Ergebnisse der durchgeführ-
ten mündlichen Verhandlung
unter anderem nachfolgende
Überlegungen an:
• Verstoß gegen die Haus-

ordnung: Soweit sich der
Berufungswerber als Opfer
sieht, so steht dies mit seinen
eigenen Schilderungen im
Widerspruch, wobei insbe-
sondere die auffallenden Un-
terschiede zwischen den
schriftlichen Stellungnah-
men einerseits und seinen
Angaben gegenüber der Po-
lizei, dem BAA und der Be-
rufungsbehörde andererseits
hervorstechen. Zentral er-
scheint vor allem, dass die
Schilderung sowohl hin-
sichtlich der Ursache des
Raufhandels, als auch die
Schilderungen seines eige-
nen Vorgehens massiv diffe-
rieren (von „keiner Konfron-
tation“ über ein „Schulter-
klopfen“ bis hin zur Kon-
frontation – aber nur „mit
der flachen Hand“). Der
UVS NÖ geht davon aus,
dass der Berufungswerber
selbst nach dem Raufhandel
die Konfrontation nicht
scheute, sondern diese offen-
bar sogar suchte. Im Hin-
blick darauf erweisen sich
die Schilderungen des Beru-
fungswerbers als nicht
glaubwürdig, sodass davon
auszugehen ist, dass er als
gewöhnlicher Teilnehmer
am Raufhandel dadurch in
massiver Weise gegen die

Hausordnung verstoßen hat. 
• Ausschluss aus der Grund-
versorgung? § 2 Abs. 4 Z 1
GVG-Bund besagt: „Die
Versorgung von Asylwer-
bern und sonstigen Fremden
gemäß Abs. 1, die  die Auf-
rechterhaltung der Ordnung
durch grobe Verstöße gegen
die Hausordnung der Betreu-
ungseinrichtungen (§ 5) fort-
gesetzt oder nachhaltig ge-
fährden (…) kann von der
Behörde eingeschränkt, un-
ter Auflagen gewährt oder
entzogen werden. Diese Ent-
scheidung darf jedoch nicht
den Zugang zur medizini-
schen Notversorgung be-
schränken.“

Das Verhalten des Beru-
fungswerbers war geeignet,
die Aufrechterhaltung der
Ordnung in der Betreuungs-
stelle massiv zu gefährden
bzw. zu erschweren, wobei
dem Berufungswerber die
spannungsgeladene Situation
zwischen den Ethnien be-
kannt war oder zumindest
bekannt gewesen sein muss-
te. Gerade die Hintanhaltung
schwelender Konflikte
(durch den Verzicht auf pro-
vokante Handlungen) ist aus
Sicht des UVS NÖ eine un-
abdingbare Voraussetzung
für eine in halbwegs geord-
neten Bahnen verlaufende
Unterbringung einer erhebli-
chen Zahl von Menschen auf
relativ engem Raum. Bei ei-
ner Prüfung, ob ein Aus-
schluss aus der Grundversor-
gung des Bundes möglich
wäre, muss daher in einem
weiteren Schritt – wenn sich
die Maßnahmen im Sinne
des § 2 Abs. 4 Z 1 GVG-
Bund der Sache nach als ge-
rechtfertigt erweisen –, ge-
prüft werden, ob allenfalls
Verhältnismäßigkeitsüberle-
gungen gegen einen Entzug
sprechen. Der Berufungs-
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Betreuungsstellen: Bei groben Verstößen gegen die Hausord-
nung kann man den Anspruch auf Grundversorgung verlieren.

Entzug der Grundversorgung
Der UVS Niederösterreich befasste sich mit der Frage, wann der Anspruch auf Grundversorgung wegen

grober Verstöße gegen die Hausordnung in einer Betreuungseinrichtung entzogen werden kann.



werber hat allerdings im
Verfahren sein Verhalten zu
bagatellisieren versucht;
nach dem Raufhandel in der
Betreuungsstelle hatte er zu-
dem beim Bahnhof weitere
provozierende Handlungen
gesetzt.

Zusammenfassung. Zur
Würdigung durch den UVS
NÖ ist grundsätzlich zu sa-
gen, dass im Bescheid sämt-
liche sich aus der Aktenlage
ergebenden Widersprüche
im Rahmen der öffentlich
mündlichen Verhandlung in
einer nachvollziehbaren Art
und Weise ausgearbeitet und
hinterfragt wurden. Zuzu-
stimmen ist dem UVS NÖ
darin, dass die Angaben des
Berufungswerbers vor dem
BAA, der PI Traiskirchen
und dem UVS derartig diffe-
rierten, dass schwerlich von
seiner Glaubwürdigkeit aus-
gegangen werden konnte.
Dass der Berufungswerber
am Raufhandel in der Be-
treuungsstelle teilgenommen
hat, steht zweifelsfrei fest.
Hinsichtlich des Raufhan-
dels ist allgemein zu sagen,
dass die Hausordnung der
Betreuungsstelle in Punkt 1
verlangt, dass jede Hand-
lung, die zu einer Gefähr-
dung der Sicherheit anderer
führt, „zu unterlassen“ sei. 

Ein Raufhandel in der
Betreuungsstelle stellt jeden-
falls eine Gefährdung der Si-
cherheit anderer dar.  Die
Teilnahme am Raufhandel
für sich alleine betrachtet
qualifiziert der UVS NÖ im
gegenständlichen Bescheid
bereits als einen massiven
Verstoß gegen die Hausord-
nung, wobei dieser massive
Verstoß wohl auch als
grober Verstoß im Sinne des
§ 2 Abs. 4 Z 1 GVG-Bund
zu verstehen sein wird. So-
mit geht der UVS NÖ davon
aus, dass ein grober Verstoß
gegen die Hausordnung dann
vorliegen wird, wenn der
Verstoß geeignet ist, das Zu-
sammenleben der Betreuten
erheblich zu stören oder

sonst die Aufrechterhaltung
der Ordnung in der Betreu-
ungseinrichtung erheblich
erschwert.

Der UVS NÖ qualifiziert
somit bereits die alleinige
Teilnahme am Raufhandel
als groben Verstoß gegen die
Hausordnung. Das BAA
ging davon aus, dass insbe-
sondere bei Gewaltanwen-
dung der vollkommene Ent-
zug der Betreuung in Be-
tracht kommen werde. Im
Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeitsüberlegungen
führt der UVS NÖ aus, dass
die Tatsache der Bagatelli-
sierung des Vorfalls durch
den Berufungswerber in
Kombination mit der Schwe-
re des Verstoßes die Verhän-
gung eines etwaigen gelinde-
ren Mittels nicht geboten er-
scheinen lasse. Angesichts
der erheblichen Anzahl von
Bewohnern und der ohnehin
spannungsgeladenen Atmos-
phäre zwischen den Ethnien
erscheint dies als zutreffende
Einschätzung. Das in § 2
Abs. 4 Z 1 GVG-Bund ver-
langte fortgesetzte oder
nachhaltige Gefährden liegt
für den UVS NÖ offenkun-
dig in der Tatsache, dass der
Berufungswerber selbst nach
dem Raufhandel in der Be-
treuungsstelle nicht davon
Abstand nahm, weitere pro-
vozierende Handlungen zu
setzen.

Interessant erscheint da-
bei die Tatsache, dass auch
eine Fortsetzung der, den
groben Verstoß darstellen-
den Handlung außerhalb der
Betreuungsstelle als „Fort-
setzung“ im Sinne des § 2
Abs. 4 Z 1 GVG-Bund ver-
standen wurde. Dieses Ver-
ständnis ist im Lichte des
Sachverhalts, des Bewohner-
profils (alleinstehende Müt-
ter, Minderjährige, Familien,
Traumatisierte u. a.) und des
der Hausordnung und dem §
2 Abs. 4 Z 1 GVG-Bund in-
newohnenden Schutzgedan-
kens für Menschen in einer
Betreuungsstelle zu sehen.

Nino Hartl
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